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Anfragebeantwortung 

Eine Anfrage der Ab'geordneten Her .k 'e und Genossen, betreffend 

das gesetzwidrige Vorgehen der Buchdruckerei Oa.rinthiit, beantwortet 

'Bundesminister für Justiz Dr. T s c h ade k Wie folgt~ 

Die zuständige Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde angewiesen, 

zu prüfen .. ob die gegenständliche Verlautbarung in der Betriebszeitung 

der Buchdruckerei,Carinthia einen gesetzlich strafbaren Tatbestand erfüllt. 

Diese Prüfung erga.b, d~ss ein Verst.ess gegen die Bestimmungen des § 4 Abs.2 

Antiterrorgesetz im gegenständlichen Falle niibt verliegt. Das Verfahren 

wird daher in dieser Richtung gemäss § '0 stPO. eingestellt. Gegen 

DDDr. Ploner, dan Direktor des Verlages und der Buchdruckerei Carinthia, 

wird jedoch wegen verschieden~r Verstössegegen die Ordnung in Preßsachen 

(§§ 15 ff. Preßgesetz) v~rgegangenwerden. 
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